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Geleitwort
Von Jagoda Marinić

Achtung, das hier ist eine Liebeserklärung an die deutsche 
Verfassung. Ich werde versuchen, den Boden des Sachli-
chen dennoch nicht zu verlassen. Ich weiß, ich müsste an 
dieser Stelle korrekterweise Grundgesetz schreiben, doch 
das Grundgesetz erfüllt nun einmal in unserem Staat die 
Funktion der Verfassung. »Demokratie made in Bonn«, wie 
der Slogan einer Kampagne heißt, die 2023/24 das 75-jähri-
ge Jubiläum des deutschen Grundgesetzes feiert. So etwas 
mag manchen vorkommen wie ein pflichtschuldiger Staats-
akt, eine verstaubte Feierlichkeit, aber wer sich mit der Ge-
schichte dieses Landes auskennt, wer über die Geburts-
stunde des Grundgesetzes liest, welches nach der Nieder-
lage der Nazis entstand, für den wird dieses Grundgesetz 
und seine Geschichte zu einer emotional aufgeladenen Er-
folgsgeschichte. Es bewegt einen nicht nur die Tragik der 
Vergangenheit, weil in Deutschland vorhergehende Verfas-
sungen dergestalt gescheitert sind, dass Hitlers Unrechts-
staat und die Gräuel der Nazis möglich wurden, es berührt 
auch, wie es den Gründervätern und Gründermüttern mit 
dem Grundgesetz gelungen ist, ein Werk zu schaffen, das 
inzwischen über sieben Jahrzehnte Demokratie möglich 
gemacht hat, die deutsche Einheit mitermöglicht und über-
standen hat, auch wenn es sicher besser gewesen wäre, man 
hätte diesen Moment der Einheit genutzt, um das Grund-
gesetz, das nur der deutschen Teilung wegen überhaupt als 
Provisorium behandelt wurde, als gesamtdeutsche Verfas-
sung demokratisch anzunehmen, aber das ist eine andere 
Debatte.
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Sicher gilt, dass dieses deutsche Grundgesetz von her-
ausragender Qualität ist und für zahlreiche Länder zum Vor-
bild wurde. Sie regelt das demokratische Miteinander, si-
chert Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte und geht doch 
auf gesellschaftliche Entwicklungen ein. Ich schreibe das 
Geleitwort für diese Ausgabe heute als Deutsche, meine 
Eltern waren noch Einwanderer ohne jegliche Bürgerrech-
te, die auf die Gunst des Gastgeberlandes angewiesen wa-
ren. Die Stimmung, in der die Ausländer von damals leb-
ten, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Heute 
ist man Geduldeter, morgen vielleicht schon Heimgesand-
ter. Die Bundesrepublik Deutschland war, nachdem sie in 
den 1950er und 60er Jahren Gastarbeiter gerufen hatte, 
selbst Jahrzehnte später nicht bereit, ihren Arbeitern Bür-
gerrechte zu gewähren; selbst was das kommunale Wahl-
recht betraf, blieb man in Deutschland restriktiv, Debatten 
um rechtliche Grundlagen für die politische Partizipation 
von Migranten in Deutschland verliefen selten zugunsten 
der Einwanderer. Noch 1990 kam das Bundesverfassungs-
gericht zum Urteil, Ausländer dürften kein kommunales 
Wahlrecht haben. Gleichzeitig schreibe ich heute dieses 
Geleitwort als Deutsche, weil es inzwischen zu einem Ein-
bürgerungsgesetz kam, das dem Blutrecht ein Ende setzte, 
die Idee eines Deutschseins löste sich vom Blutrecht ab, 
öffnete sich, und es entstand eine Gesetzgebung, die der 
Lebensrealität der in Deutschland geborenen Kinder von 
Einwanderern gerecht wurde. In dem Moment, in dem ich 
die Einbürgerungsurkunde in den Händen hielt und Bürge-
rin dieses Landes wurde, endete das Warten und damit das 
Gefühl von Rechtlosigkeit, in der viele Einwanderer in 
Deutschland gelebt hatten. Wer in Deutschland geboren 
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wurde, war Deutscher, auch doppelte Staatsbürgerschaften 
wurden für manche möglich, das Einbezogenwerden führ-
te dazu, sich der Rechte und Pflichten bewusst zu werden: 
Man ist Teil einer demokratischen Grundordnung und hat 
damit die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen und die 
Demokratie, in der man lebt, mitzugestalten. Nicht zufällig 
träumen Rechtsextreme oft davon, diese Rechte rückabzu-
wickeln, nach dem Motto: Was wir euch gaben, können wir 
euch nehmen! Doch die Verfassung, ihre Freiheitsrechte 
sowie ihre Fähigkeit, die Gleichheitsrechte in die Gegen-
wart eines Einwanderungslandes zu übersetzen, hat für 
viele Menschen in diesem Land ihr Leben von Grund auf 
verändert. Sie leben hier im Bewusstsein, Deutsche zu sein 
und nicht Gäste. Noch immer leben zu viele Menschen oh-
ne deutschen Pass und somit Wahlrecht hier, doch gleich-
zeitig steht eines der progressivsten Einbürgerungsrechte 
in Aussicht, das es in Zukunft noch mehr Menschen in die-
sem Land einfacher machen wird, deutscher Staatsbürger 
zu sein und die Vorzüge dieses Grundgesetzes zu genie-
ßen, was auch bedeutet: eine demokratische Staatsbürgerin 
zu sein, die sich in die politischen Prozesse ihres Landes 
einmischt und sich für sie interessiert. Ein Schritt, nicht 
mehr Politik für Eingewanderte zu machen, sondern mit 
ihnen.

Diese Entwicklung ist nur ein Beispiel von vielen, wes-
halb ich mich als Verfassungspatriotin verstehe. Es war das 
Grundgesetz, das mich zu Beginn meines Studiums von 
vielen zähen Identitätsfragen befreite, die in Deutschland 
öffentlich diskutiert wurden. Ich war nicht mehr von der 
Akzeptanz und Gunst einiger abhängig, es gab Rechte, die 
auch für mich gelten, und mein Hiersein hing nicht mehr 
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davon ab, ob Einzelpersonen das wünschen oder nicht. Ich 
bin aufgewachsen mit aufgeheizten Debatten über Inte-
gration, mit den tödlichen Anschlägen auf Asylbewer-
berheime, die nicht zu mehr Schutz für Asylbewerber führ-
ten, sondern zur Verschärfung des Asylrechts, was mich 
manchmal am Rechtsstaat verzweifeln ließ. Die Debatten 
darüber, ob Deutschland eine Leitkultur braucht, kehrten 
so sicher wieder wie das immergleiche Lied einer Drehorgel 
auf dem Jahrmarkt. Das lebendige Orchester, das eine De-
mokratie sein kann, kam so nicht zum Klingen. Viele Politi-
ker und Intellektuelle entgegneten auf diese einfallslosen 
Leitkultur-Vorschläge immer wieder mit Recht, es gäbe in 
diesem Land bereits eine Leitkultur, das deutsche Grund-
gesetz. Das Grundgesetz eigne sich nicht für Emotionen, 
bekamen sie daraufhin zu hören, es bestünde aus trocke-
nen Gesetzestexten, an so etwas könne sich niemand emo-
tional binden.

Das stimmt jedoch nur für jene, denen das Privileg einer 
demokratischen Verfassung nicht bewusst ist, deren Le-
bensgestaltung nie bewusst von diesem »trockenen Geset-
zestext« und dessen Auslegung abhing, die nie zittern 
mussten, ob am nächsten Morgen beim Schalter der Aus-
länderbehörde der Stempel gesetzt wird. Wer vor seinem 
Besuch bei einer Behörde Paragrafen studieren muss, um 
zu sehen, ob der weitere Aufenthalt im Land genehmigt 
wird, für den ist das Grundgesetz kein trockener Text, son-
dern ein zentraler Anker, auf den er sich beziehen kann und 
der einen vor möglicher Willkür schützt. Wer eingebürgert 
wurde und somit endlich alle Bürgerrechte in diesem Land 
genießt, einschließlich des Wahlrechts, wird das Grundge-
setz nicht als trockenen Text lesen, sondern als Vorausset-
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zung für ein Gefühl von Sicherheit, als rechtliche Grundla-
ge für Planbarkeit des eigenen Lebens, man nennt es auch 
Selbstbestimmung. Die weitere Ausgestaltung seines Le-
bens hängt nicht mehr von Stempeln ab, man lebt im Ge-
nuss von Freiheitsrechten, und im besten Fall verteidigt 
man dieselben auch, wenn sie angegriffen werden. Es ist 
gerade die Trockenheit, die Sachlichkeit, die Ausdifferen-
ziertheit der Texte, die einem in aufgewühlten Zeiten 
Hoffnung geben, dass die Menschheit doch imstande ist, 
etwas Zivilisiertes zustande zu bringen, das dem Einzelnen 
dient, jenseits von aufgeheizten Debatten und Befindlich-
keiten.

Das Grundgesetz zu lesen, sich über Bürgerrechte zu  
informieren, die Spielregeln der staatlichen Institutionen 
kennenzulernen ist eben nicht nur Algebra. Am Ende der 
Gleichung stehen die Spielregeln, die den Alltag der Ein-
zelnen, aber auch der Gesellschaft bestimmen. Wir leben  
in Zeiten, in denen in einem Land wie den Usa, die lange 
als Mutterland der Freiheit gelten wollten, Freiheitsrechte 
rückabgewickelt werden, beispielsweise in Belangen der 
körperlichen Selbstbestimmung von Frauen. »Plötzlich« 
wollen einige Us-Staaten weibliche Körper wieder kontrol-
lieren, eine Menstruations-App auf dem Handy könnte für 
junge Mädchen zur Falle werden, weil Abtreibungen ver-
boten und eine Schwangerschaft durch eine solche App an 
die Behörden übermittelt werden könnte. Keines unserer 
Grundrechte darf uns als demokratischen Bürgerinnen und 
Bürgern selbstverständlich sein, in dem Sinn, dass wir sie 
nicht für eine Errungenschaft halten. Vielmehr sind wir 
aufgefordert, die Kräfte im Blick zu behalten, die gegen 
Freiheitsrechte sind und lieber ihre Macht absichern wol-
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len, oft zum Leidwesen von Minderheiten oder Frauen. Ei-
ne Demokratie braucht kontinuierlich den kritischen, fort-
schrittlichen Blick ihrer Bürgerinnen und Bürger: Wie ist 
dieses Gesetz auf die heutige Realität anwendbar? Sie 
braucht jedoch ebenso den schützenden Blick: Grundrech-
te sind Grundrechte, weil sie nicht einfach ausgehebelt 
werden dürfen, ganz gleich wie groß die Krisen sind. Wenn 
Grundrechte angetastet werden: in wessen Interesse liegt 
der Einschnitt in diese? Wann und bis wohin sollte man 
das zeitweise tolerieren, und wie kontrolliert man diese 
Zwischenphase und sichert den rechtzeitigen Ausstieg aus 
ihr? Gerade die heftigen Auseinandersetzungen bis zum 
Ende der Corona-Pandemie zeigten, wie schwierig es wer-
den kann, Grundrechte gegeneinander auszubalancieren. 
Gelingt es jedoch nicht, droht ein Staat das Vertrauen seiner 
Bürgerinnen und Bürger in seine Regulationsfähigkeit zu 
verlieren, eine Krise, die Deutschland bisher erspart ge-
blieben ist, auch wenn sich an verschiedenen Punkten und 
Debatten bereits andeutet, wie schnell das Vertrauen ver-
spielt werden kann. Selbst wenn wir in Deutschland oft  
annehmen, Entwicklungen wie zuletzt in den Usa unter 
Trump seien hier nicht möglich, sollten wir daran denken, 
dass unsere Gründerväter und Gründermütter uns die 
»wehrhafte Demokratie« mitgegeben haben, gerade weil es 
zum demokratischen Denken gehört, die Möglichkeit mit-
zudenken, dass Demokratien mit demokratischen Mitteln 
abgeschafft werden können. Ich erinnere mich an einen 
Vortrag von Noam Chomsky, der zur Präsidentschaft von 
Donald Trump meinte, die Usa müssten Trump nicht 
fürchten, weil die Institutionen dort sicher seien; inzwi-
schen beschreiben viele eine Krise der Institutionen in  
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den Usa, zumindest was das Vertrauen der Bevölkerung 
betrifft.

Das Grundgesetz bindet eine Demokratin und einen 
Demokraten emotional, weil man hier seine Wirkmacht 
spüren kann. Ein Beispiel dafür ist das Klimaschutzgesetz, 
das sich Artikel 20a verdankt. Der Artikel 20a liest sich so:

»Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 
Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung.«

Dieser sachliche Artikel bildet die Grundlage für das Klima-
schutzgesetz, das junge Klimaschützer im Bündnis mit an-
deren erstritten haben, weil sie eben nicht die Rollen von 
Klimaklebern einnahmen, über deren Methoden man hys-
terisch stritt, sondern weil sie als Demokratinnen und De-
mokraten nach rechtlichen Wegen suchten, die Regierun-
gen in die Pflicht zu nehmen. Mit dem Urteil erinnerten sie 
die Machthaber an die Zukunft und die langfristigen Folgen 
ihres politischen Handelns: Es ist ihre Pflicht, die Grundla-
gen für menschliches Leben auf diesem Planeten zu sichern. 
Artikel 20a mag ein sachlicher Text sein, doch die Geschich-
te, wie junge Menschen eine Regierung auf demokratischem 
Weg an ihre Pflichten erinnern, sie rechtlich unter Druck 
setzen, hat etwas von der Emotionalität der Geschichte von 
David gegen Goliath. Wer denkt, das Grundgesetz sei nur 
ein trockener Text, hat noch nicht darüber nachgedacht, wie 
sich auf seiner Basis politisches Handeln umsetzen lässt.
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Die türkisch-amerikanische Philosophin Seyla Benhabib 
sagte in einem Interview über die Lage der Demokratie in 
Deutschland: »Demokratie heißt, dass wir ständig versu-
chen müssen, die Kluft zwischen denen, die regieren und 
denen, in deren Namen regiert wird, zu überbrücken.« Das 
Lesen des Grundgesetzes, das Wissen darüber, was die 
rechtlichen Grundlagen unseres demokratischen Miteinan-
ders sind, ist ein Weg, diese Kluft zu schmälern. Wissen als 
Weg zur Aufklärung. Ich nahm Alexander Thiele, den Au-
tor der Erläuterungen in diesem Buch, zum ersten Mal 
wahr, als mir etwa zu Beginn der Pandemie jemand auf 
Twitter seine Vorlesungen empfahl, die er auch als Podcast 
anbot. Ich hörte sie mir gespannt an, weil ich seine Tweets 
in dieser Zeit schätzte und wie er über die sozialen Medien 
versuchte, Wissen zu vermitteln, Themen zu versachli-
chen. So bot er auch seinen Studierenden an, Gelassenheit 
durch Wissen zu erlangen. Er führte sie in die Welt der Ver-
fassungsgeschichte ein, ich mochte die Art, wie er Ge-
schichte und Wissen vermittelte sehr, dachte nur, der Herr 
Professor redet zu schnell, all das Wissen – und niemand 
kommt richtig mit. Prompt schrieb ich ihm auf Twitter und 
fragte freundlich, aber direkt, weshalb er sein Wissen denn 
im Zeitraffer präsentierte, warum bitte ließ er den Leuten 
so wenig Zeit, die Gedanken zu verinnerlichen? Er blieb 
höflich und bedankte sich für meinen Hörerinnenein-
druck, gelobte Besserung. Wenig später bemerkte ich: 
Mein Gerät lief in 1,5-facher Geschwindigkeit. Ich hatte vor 
der Pandemie kaum Podcasts gehört und als blutige Anfän-
gerin eben nicht bemerkt, dass man Geschwindigkeiten 
einstellen kann. Ich hörte daraufhin die ersten seiner Vor-
lesungen nochmal in Echtzeit, genoss sie erst recht und 
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entschuldigte mich bei ihm, obwohl er sich damals über 
meine vorlaute Beschwerde nicht im Mindesten verletzt 
gezeigt hatte. Inzwischen verhandle ich selbst im Podcast 
FReiheit delUXe Fragen der Freiheit und staune regel-
mäßig über die große Resonanz, auch darüber, wie viele 
Menschen das Thema Freiheit beschäftigt. Ich freue mich 
sehr, dass Alexander Thiele in diesem Buch nun Freiheits- 
und Gleichheitsrechte in aller Ruhe vermittelt, dass er uns 
Bürgerinnen und Bürger mit diesem Buch dazu einlädt, das 
Grundgesetz besser kennenzulernen – in der Geschwin-
digkeit, mit der wir wollen und mit so viel Zeit, wie jeder 
Einzelne braucht, um die Besonderheiten der deutschen 
Verfassung kennenzulernen und zu verstehen. Das Buch ist 
eine intellektuelle Einladung, mehr über die Grundlagen 
der Beziehung zwischen Bürger und Staat herauszufinden, 
und ich versichere Ihnen, es kommt beim Lesen und in der 
Auseinandersetzung mit dem Text der Moment, in dem ih-
nen deutlich wird, wie tief das Grundgesetz ihren Alltag 
prägt und weiterhin prägen wird und weshalb eine stabile 
Demokratie jeden Einzelnen von uns als bewusste Bürge-
rin und Bürger braucht.
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Vorbemerkung und Hinweise zur 
Benutzung

»Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Die meisten 
kennen diesen ersten Satz des ersten Artikels des Grund-
gesetzes. Das gilt allerdings nicht für zahlreiche weitere Be-
stimmungen, obwohl diese das politische und gesellschaft-
liche Leben in der Bundesrepublik seit 1949 prägen und in 
vielen Debatten eine bedeutende Rolle spielen. Auch Stu-
dierende sind überrascht, welche Fülle an Regelungen dort 
zu finden ist, wenn sie sich das erste Mal ausführlicher mit 
der Verfassung beschäftigen. Dieser Befund dürfte damit 
zusammenhängen, dass die grundgesetzlichen Regelungen 
aus sich heraus nicht immer leicht zu verstehen sind, weil 
sie juristische Vorkenntnisse voraussetzen, auf histori-
schen Besonderheiten beruhen oder schlicht ungewöhn-
lich formuliert sind. Der vorliegende Band will helfen, die-
se »Lektürehürde« zu überwinden, indem er den Text in 
einer erläuterten Form präsentiert, ohne allerdings jede Be-
stimmung umfassend und allzu formalistisch zu erklären. 
Im Zentrum stehen also die einzelnen Artikel des Grund-
gesetzes und nicht die Erläuterungen – der Band ist eine 
Textausgabe. Es handelt sich aber um eine Einladung zur 
lesenden Entdeckung unserer Verfassung, zum Stöbern 
und Nachdenken über das Grundgesetz und die Rolle, die 
es im eigenen Leben spielt oder spielen könnte: das Grund-
gesetz als Entdeckungsreise.

Nach einer historischen Einführung werden dazu die 
einzelnen Abschnitte einschließlich der Präambel erläutert. 
Diese Erläuterungen sollen den Zugang zum Grundgesetz 
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erleichtern, seine Systematik verdeutlichen, Unklarheiten 
beseitigen, Missverständnisse verhindern, aber auch Be-
sonderheiten des deutschen Verfassungsrechts beleuchten. 
Wo möglich, verweist ein Pfeil () in den Erläuterungen 
auf den behandelten Artikel des Grundgesetzes, der unmit-
telbar nachgeschlagen und selbständig erschlossen werden 
kann. Diese Verweise erfolgen in verkürzter Form:

 8 Die erste Zahl verweist stets auf den Artikel des 
Grundgesetzes. Folgen keine weiteren Angaben, 
wird immer auf den gesamten Artikel, hier also  
Artikel 8, die Versammlungsfreiheit, mit allen Ab-
sätzen verwiesen.

 3 ii 2 Hier steht die 3 für den Artikel des Grundgesetzes, 
die ii für den Absatz in diesem Artikel und die 
nachfolgende 2 für den Satz innerhalb dieses Ab-
satzes. Im Beispiel wird demnach auf Artikel 3 Ab-
satz 2 Satz 2 des Grundgesetzes verwiesen: »Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.«

 25 2 In diesem Fall hat der Artikel des Grundgesetzes 
keine Absätze, aber mehrere Sätze. Verwiesen wird 
folglich auf Artikel 25 Satz 2 des Grundgesetzes: 
»Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte 
und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 
Bundesgebietes.«

Es wird bewusst darauf verzichtet, jeden einzelnen Artikel 
zu kommentieren oder in den Erläuterungen zu erwähnen. 
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Angestrebt wird keine umfassende Darstellung des deut-
schen Verfassungsrechts im Stile eines juristischen Kom-
mentars oder Lehrbuchs, sondern die Anregung zum Nach-
lesen und Erkunden der einzelnen Abschnitte und zum 
Nachdenken über das Grundgesetz. Als moderne demokra-
tische Verfassung richtet es sich seit seinem Inkrafttreten 
( 145 ii) nicht nur an spezialisierte Verfassungsjuristinnen 
und -juristen, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger 
( 116). Wer zu einzelnen Artikeln oder Abschnitten mehr 
wissen möchte, findet am Ende des Bandes Literaturhin-
weise, die eine Vertiefung ermöglichen.



Abb. 1: Die vier Besatzungszonen in Deutschland ab 1945.  
– cc BY-sa 3.0 / glglgl
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Entstehung und Wandel des Grundgesetzes

Als das Grundgesetz mit Ablauf des 23. Mai 1949 ( 145 ii) 
in Kraft trat, konnte niemand mit dem außerordentlichen 
und langanhaltenden Erfolg der zweiten demokratischen 
Verfassung auf deutschem Boden rechnen. Zwar sind Ver-
fassungsgebungen stets politische Neuanfänge und damit 
Wagnisse mit offenem Ausgang. In diesem Fall aber schien 
es ein besonderes Wagnis mit besonders offenem Ausgang 
zu sein: Die totale militärische, politische, vor allem aber 
moralische Niederlage im Zweiten Weltkrieg und die bei-
spiellosen Gräueltaten des barbarischen Naziregimes lagen 
gerade einmal etwas mehr als vier Jahre zurück. Wie es mit 
diesem weithin vom Krieg gezeichneten und gesellschaft-
lich, ökonomisch wie politisch am Boden liegenden »Noch-
Staat« weitergehen würde, war daher auch den alliierten 
und deutschen Akteuren lange nicht klar. Am 5. Juli 1945 
hatten die Siegermächte – UdssR, Usa, Großbritannien 
und Frankreich – zwar die Berliner Erklärung abgegeben, 
mit der sie die oberste Regierungsgewalt in Deutschland 
übernahmen. Annektieren oder dauerhaft besetzen woll-
ten sie das ehemalige Deutsche Reich indes nicht.

Vorerst wurde das bisherige Reichsgebiet (ohne die Ge-
biete östlich der Oder, die polnischer und sowjetischer  
Verwaltung unterstellt wurden) in Besatzungszonen auf-
geteilt. Berlin als bisherige und spätere Hauptstadt ( 22 i 1) 
unterstand, in vier Sektoren gegliedert, der gemeinsamen 
Besatzungshoheit der Siegermächte. Anfangs ging es vor-
nehmlich darum, das tägliche Leben in den Besatzungs-
zonen zu organisieren. Für Gesamtdeutschland erfolgte das 
im Alliierten Kontrollrat, der als oberstes Gesetzgebungs- 
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und Exekutivorgan erstmals am 30. Juli 1945 in Berlin zu-
sammentrat. Er entschied einstimmig, was angesichts des 
aufkommenden Ost-West-Konflikts von Beginn an Proble-
me bereitete. Die sich langsam entwickelnden Vorstellun-
gen über die gesellschaftliche und politische Zukunft in 
den Besatzungszonen ließen sich schon bald nicht mehr auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen – die sowjetische  
Ostzone stand den drei Westzonen zunehmend feindselig 
gegenüber. Auch innerhalb Berlins nahmen die Spannun-
gen zu.

Den westlichen Alliierten ging es schon kurz nach Über-
nahme der Regierungsgewalt darum, die politischen Struk-
turen in ihren Besatzungszonen nach demokratischen 
Grundsätzen wiederzubeleben. Schnell wurden Parteien 
und erste Medien zugelassen, die kommunale Selbstver-
waltung gefördert und die Länder als grundlegende politi-
sche Einheiten neu gegründet, die eigene Verfassungen er-
ließen – bereits Ende des Jahres 1946 in der amerikanischen, 
später auch in der französischen und der britischen Besat-
zungszone. Diese »westlichen« Länderverfassungen eta-
blier ten sämtlich parlamentarische Regierungssysteme. 
Viele ihrer Elemente fanden sich in ähnlicher Form im  
späteren Grundgesetz wieder. Ihre vornehmlich in deut-
sche Hände gelegte Ausarbeitung leistete dadurch eine 
wichtige Grundlage für die alsbald folgende Ausgestaltung 
des Grund gesetzes.

Dass es zur Gründung dieser zweiten deutschen Demo-
kratie kommen würde, war jedoch weiterhin nicht ausge-
macht. Anfangs ging man wie selbstverständlich von einer 
gesamtdeutschen Lösung aus, ohne zu wissen, wie diese 
angesichts der sich auseinanderentwickelnden Besatzungs-
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zonen in West und Ost würde aussehen können. Es war 
schließlich die sich ab dem Jahr 1947 nochmals zuspitzende 
Lage im Ost-West-Konflikt, der beginnende »Kalte Krieg«, 
die zu den Plänen für die Errichtung eines eigenständigen 
westdeutschen Staates führte. Ökonomisch hatte sich die 
amerikanische Besatzungszone schon im Januar 1947 mit 
der britischen zur »Bizone« vereinigt, durch die gemeinsa-
me Zentralbehörden für die beiden Zonen errichtet und 
der bis zum Jahr 1948 stetig mehr Zuständigkeiten übertra-
gen wurden. Im Juli 1947 erhielt der Wirtschaftsrat für we-
sentliche Bereiche der Bizone auch die Gesetzgebungskom-
petenz. Nachdem sich mit dem Deutschen Obergericht 
auch eine judikative Gewalt etabliert hatte und die Bizone 
(mittlerweile in »Vereinigtes Wirtschaftsgebiet« umbe-
nannt) 1948 schließlich um die französische Besatzungszo-
ne zur »Trizone« ausgeweitet wurde, entwickelte sie sich zu 
einer Art Vorläufer der späteren westdeutschen Bundes-
republik.

An eine konstruktive politische Zusammenarbeit der 
drei westlichen Siegermächte mit der Sowjetunion war  
angesichts dieser Entwicklungen nicht mehr zu denken, 
von einer gemeinsam beschlossenen, einheitlichen Lösung 
für Gesamtdeutschland ganz zu schweigen. Im Juni 1948 
verließ die Sowjetunion offiziell den Alliierten Kontrollrat, 
die letzte gemeinsame Entscheidung dieses Gremiums – 
die Auflösung Preußens – lag da bereits knapp eineinhalb 
Jahre zurück. Als neu etablierte und gefestigte Weltmacht 
sahen die Usa das Problem nun immer weniger in einer 
deutschen als in einer aufkommenden sowjetischen Be-
drohung. Sie drängten darauf, die westdeutschen Zonen  
als Sicherheitspuffer gegen sowjetische Expansionsbestre-


